
Nachrüstverpflichtung von intelligenten Fahrtenschreibern v2 für 
Fahrzeuge ab 2,5t hzG bis 1.  Juli 2026 

Gemäß Artikel 2 Abs. 1 lit (aa) der VO (EG) 561/2006 gilt diese Verordnung über die 
Sozialvorschriften ab dem 1. Juli 2026 bei grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei 
Kabotagebeförderungen mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder 
Sattelanhänger 2,5 Tonnen übersteigt.
 
Gemäß Artikel 3 Abs. 1 der VO (EU) 165/2014 ist der Fahrtenschreiber in Fahrzeugen einzubauen und 
zu benutzen, die in einem Mitgliedstaat zugelassen sind, der Personen- oder Güterbeförderung im 
Straßenverkehr dienen und für die die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gilt.

Empfehlung der Europäischen Kommission 
Die Nachrüstung von leichten Nutzfahrzeugen (Light Commercial Vehicles (LCV)) mit dem 
intelligenten Fahrtenschreiber v2 soll so früh wie möglich erfolgen. 

Nachrüstungsverpflichtung für LCVs - Deadline 01.07.2026
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